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Die Ausbildungsdauer wird durch die jeweilige Ausbildungsordnung festgelegt. Beginn und Dauer 
der Ausbildung müssen im Ausbildungsvertrag enthalten sein. Trotzdem kann es vorkommen, dass 
ein Ausbildungsverhältnis verlängert werden muss. Dies kann aus verschiedenen Gründen passie-
ren: 
 
 Die auszubildende Person hat wesentliche Ausfallzeiten (15% der regulären Ausbildungszeit  

oder mehr). 

 Körperliche, geistige und/oder seelische Behinderungen der auszubildenden Person, die zur  
Nichterreichung des Ausbildungsziels in der vorgegebenen Zeit führen.  

 Im Einzelfall, nach Beratung durch die Ausbildungsberater, wenn das Leistungsziel in der  
Berufsschule nicht erreicht wird. 

 Die Ausbildung wird in Teilzeit absolviert, dadurch kann sich die Ausbildung je nach Reduzie-
rung der wöchentlichen Ausbildungszeit verlängern 

 
Ein weiterer Grund für die Verlängerung der Ausbildungszeit kann auch das Nichtbestehen der  
Abschluss- oder Gesellenprüfung sein. Auch hier kann die Ausbildungszeit auf Antrag der auszubil-
denden Person bis zum nächsten Prüfungstermin zum Beispiel sechs Monate, höchstens  
aber um ein Jahr, verlängert werden.  
 
Der Antrag auf Verlängerung der Ausbildungszeit ist schriftlich bei der Handwerkskammer zu  
stellen.  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen Ihnen die Ausbildungsberater der 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken gerne zur Verfügung: 
 
Berufe in den Bereichen Metall und Elektro, Kfz, sowie kaufmännische Berufe in den  
genannten Bereichen 
Wilfried Jürgens  
Telefon: 07131 791-169 Email: Wilfried.Juergens@hwk-heilbronn.de 
 
Berufe im Baubereich, SHK, sowie kaufmännische Berufe in den genannten Bereichen 
Laura Schumm 
Telefon: 07131 791-153 Email: Laura.Schumm@hwk-heilbronn.de 
 
Berufe in den Bereichen Nahrung, Holz, Gesundheit, Körperpflege, Glas, Textil, Medien,  
sowie kaufmännische Berufe in den genannten Bereichen 
Marion Christ 
Telefon: 07131 791-165 Email: Marion.Christ@hwk-heilbronn.de 
 
 
 
Den Antrag auf Verlängerung der Ausbildungszeit finden Sie auf Seite 2. 
  



 
 
Antrag auf Verlängerung der Ausbildungszeit 
Im Ausbildungsberuf:  
ggf. Fachrichtung/Schwerpunkt/Wahlqualifikation:   
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Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
Abteilung Berufsbildung 
Allee 76 
74072 Heilbronn 
 
 
Daten zum Ausbildungsbetrieb Daten der auszubildenden Person 

     
Betriebsname  Name/Vorname 
     
Ansprechpartner  Anschrift 
     
Anschrift  Geburtsdatum 
     
Telefon/E-Mail  Telefon/E-Mail 
 
 
Hiermit beantragen wir eine Verlängerung der Ausbildungszeit aufgrund 

 nicht bestandener Kenntnisprüfung (theoretischer Teil) 

 nicht bestandener Fertigkeitsprüfung (praktischer Teil) 

 sonstige Gründe    

    

 
 
mit .…………  Monat/en. -> Bitte unbedingt ausfüllen.     z.B.: sechs oder zwölf Monate. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vorab an Ihren Ausbildungsberater. 
 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift des Auszubildenden Stempel und Unterschrift des  
 und ggf. des gesetzl. Vertreters Ausbildungsbetriebes/Ausbilders 
 
 

Genehmigungsvermerk neues Lehrzeitende ……………………………………………….. 
 
 
 
Stempel/Unterschrift Handwerkskammer Heilbronn-Franken (Wird von der HWK eingetragen) 
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